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Nacllträgliclles über &t]le]118Clle Amnllstiebesc]lliisse.

1\'Ieine Abhandlung über athenische Amnestiebeschliisse
(S. 250 ff.) war geschrieben, ehe die Auffindul1g der 'A61waiwv
'lTOAITEia des Aristote]es bekannt geworden war, und bereits ge­
druckt, ehe sie in meine Hände gelangte. Es erhob sicll nun
selbstvel'stäudlich für mich sofort die Frage, ob und in wie weit
meine Aufstellungen nach den neuen und unerwarteten Al1fschliis­
seu, die uns dieser Fund über die Entwickelung und die Eim;ich­
tungen des atlleniscben Staatswesens bringt, sich aufrecht, er]la1t6n
liesseu. Eine genaue PrUfullg der eiuschlägigen Stellen der Scbrift
hat ergeben, dass alle Hauptergebnisse meine]' Untersuchung un­
erscbUttert bleiben, dagegen für einige Nebenpunkte, wie nicbt
anders zu erwarten war, theUs eiue Aenderung meiner Auff<\8Sung,
theils eiDe Ergänzung der Beweisführung herbeigeführt.

Zunäohst bedarf es einer Modification, dass ich die Aburthei­
Jung der E'lTl Tupavvl1:n Vel1lrlheilten, wie sie im solonischen Amne­
stiegesetz und daraus w:iederholt im Psephisma des Patrokleides
erscheint, dem Archontengericht zugeschrieben habe, Wir el'­
seIlen nunmehr, dass den Archonten V01' der solouischen Ver-,
fassung nur die Urtheilsprechung in Civilprocessen zustand, dem
Areopag aber die in Cl'iminalprocessen. Denn in der Darstellung
des Verfassungszusta'udes vor Drakon Cap, 3 lesen wir Folgemies :
KUplOl 0' i'icruv (01 apxovw;;) KaI Ta<;; bh<a<;; aUToT€A€l<;; Kpi­
v €1v, KaI OÖX wO'Tr€P vDv TrpoavaKpiv€tv .... I' hE: TWV >APEOTrU­
YlTWV ßouM TllV /-lEv TaElV €tXE ToD bHlTTJpE1V TOU<;; VOIlOU<;;,
OI4JKEl oE TU 'lTA.E1Gm KaI Ta IlE.TlcrTa TWV EV T~ 'lTOA€1, KaI
KOAaZ:OUGa Kat Z:TJI-llo{)Ga 'lT(1vTa<;; TOU<;; UKocr/-lOOVTa<;;
Kupiw~, Diese richterliche Competenz der Arohonten wird noch
über Solons Gesetzgebung hinaus bis zur Einsetzung der Gau­
riohter, die uuter Peisistratos stattfand (C. 16), und zur Einfüh­
rung der öffentlichen Scbiedflriohter uueingeschränkt weiter be­
standen haben. Ebenso ist aber auch die Machtvollkommenheit
des Areopag in der solonischen Verfassung· im Wesentliohen die­
selbe geblieben. Denn beziiglioh dieser !leisst es C, 8: TnV h€
(ßouA1lv) TWV >ApEO'lTaTITWV E'mEEv ETl VOlloepuAaKElv, wcrTrEP
umlPXEV KaI 'lTpOTEPOV E'lT[GKO'lTO<;; ouO'a Tfl<;; 'lTOA1TElae;; Ee;; Ta TE
«AAa Kat Ta rrAEIGm KaI Ta Il€YIO'Ta TWV rrOAITWV bIET~PEl KaI
ToU<;;dllapT<1.vOVTae;; TJu8uv€v Kupia ouO'a TOU Z:111l10UV
KaI KOAaZ:E1V KaI Ta<; EKTiG€I<; UVEepEp€V EI<; 'lTOAlV OÖK Em­
"fpaepoucra TTlV 'lTPOepaO'IV TOU KoMl:EO'8m, KaI TOV<;; E'lT1 K(lTaA6­
crEl TOU b~/-lOU CWVIGTa/-lEvou<;; EKPWEV 2:0AWVO<;; 8€VTO<;, Hier
stimmt TOU<;; a/-lapnlvovm<;; ntleuvEv Kupia oucra TOU Z:TJI..Il0UV .KaI
KoMZ:ElV ganz überein mit KaI KoMZ:ouGa KaI Z:TJlllOucra rravTa<;;
TOU<;; UKOO'Il00vm<;; Kupiwe;;; ebenso Ta 'lTAElGTa KaI Tll 1l€"flGTa
TWV TrOA1TWV (wofür TWV TrOAlTlKWV zu lesen sein wh'd) mit bl4J­
KEI Ta TrAElcrTd Kai Ta 1lE."fIO'Ta TWV E.V T~ 'lTOAEl und vOlloepu­
AaKElv mit ~)IaTTJPElv TOU~ VOIlOUe;;. Es steht also l!T1 = (auch
fet'ner nooh' in Bezug auf die frühel' dem Areopag zust.elleude
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gleiche Befugniss. Da aber in der oben ausgeschriebenen Form
der zuletzt angeführten Stelle daB Satzgefüge gelockert erscheint
und aUBserdem I.6AUlVO<;; 6EVTO<;; ganz matt nachbinlit und nicht
in der gegensätzlichen Beziehung zu Kat npoT€pov stebt, dmcb
die es erst seine rechte Bedeutung erlangt, so ich, dass
nach vOllmpUAaK€lV eine stärkere Inter]lUnction zu setzen und
dann fortzufahren ist w(Jnep (rap) unfjpxev Kat npOT€poV .. ,
ToD KOAa~€(Jeal, Kat TOU<;; tnt KaTllAU(JEt TOU b~llou (JUVl(JTa­
IlEvouC;; lKplV€V I.OAWVOC;; 9EVTOC;;, so dass mit Kai TüUe;; tnl lW,Ta­
AU(J€l der Nachsatz beginnt. Es wird dann hezeichnet, dass ent­
sprechend der dem Areopag schon früber zustehenden politischen
und richterlic11en Machtbefugniss, ihm durch 801on auch die Recht­
sprecllUng über di~jeDigeD zufiel, die sich gegen die neueinge­
richtete demokratiscbe Verfassung verbinden wül'den; früher näm­
lich 11atte ibm offenbar dieselbe Befugniss zugestanden gegen die­
jenigen, welche die bestehende aristokratische Regierung angriffen.
Denn dass bezüglich hochvel'l'ätherischer Anschläge der Areopag
früher keine geringere Machtvollkomm t besessen haben kann,
versteht sich von selbst 1 und ergibt auch daraus, dass sie
DReh Aristoteles' Darstellung hinsichtlich der Wahrang und Er::
11altung der bestehenden Ordnung im Wesentlichen dieselbe ge­
hliehen ist. Da nun nach dem solonischen Amnestiegesetze die
Verurtheihmgen in! Tupavv(bl im Prytaneioil stattfanden, so hat
der Areopag sowohl vor Solon als, da hinsichtlich seiner richter­
lichen Competenz keine Aenderung eingetreten ist, auch nach So­
Ion noch ebenso bei Hochverratbsprocessen im Prytaneion zu Ge-
richt gesessen wie bei Mord ur dem Areshügel, und
zwar unter Vorsitz des dpX a(JIAEUe;;. Denn man darf an der
Unterscheidung tE 'ApEloU mhou 11 EK npuTavElOU, wie sie in
jenem Gesetze gemacht wird, nicht deshalb Anstoss nehmen, weil
hier zweimal dasselbe Ricbtercollegium bezeichnet werde; denn
die Bezeichnung ist rein local und bezie1lt sich auf die Verschie­
denheit der abzuurtheilenden Gegenstände, der das verschiedene
Local entspricht; es waren ja auch die Epbeten, die in gleicher
Weise vom Gericht auf dem Areshügel unterschiedeu werden,
wahrscheinlich ebenfalls Mitglieder des Areopag 2, und ähnlich
werden ja auch anderswo in localer Bezeiohnung die verschie­
denen Ephetengerichte unterschieden, obgleich auch bei ihnen die
richtenden Personen dieselben waren. Im Prytaneion ist also
nicht vom Archontengericht, sondern vom Areopag das Urtheil
gespl'ochen worden sowol1l gegen die an Kylons Anschlag Be-

1 So wird es also auch nach Dl'akons Verfassung gewesen
in der der Areopag ebenfalls als qnJAaETWV vOI-!W\I und als Richte!· über
GE'sEltzesverletzungen erscheint (C. 4). Indessen braucheu wir darauf
nicllt näher einzugehen, da, wie wir jetzt durch Aristoteles erfahren,
Kylons Anschlag und also auch die darauf bezügliche Verurtheilung vor
Drakoull Verfassung stattfand.

2 VgL G. Gilbert Haudh. der griech. Staatllaltth. I S. 120. Bu­
solt Grieoh. Geseh, I S. 418.
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theiUgtel1, als auoh gegen die vertriebenen Peisistratiden. Denn
auch die solonische Verfassung kannte das Volksgericht nur als
Appellatiollsinstanz, wie aus C. !) zu ersehen ist 1. Dass aber auch
die Peisistratiden verurtheilt wurden, entsprach sowohl der dem
Areopag auch von Solon zugewiesenen richterlichen Competenz
a.1s auch dem von Aristoteles C. 16 angefüluten damals gültigen
Gesetz: 8€0'1-ua 'nib€ 'A811vaiwv EO',I 'ITlhpta, EUV TlVE~ ,upav­
V€IV f.rraV1O"TlUVTaI f1 Errl ,upavvibl Tl<; O'uTKa810',ij T~V ,upav­
viba, &Tl/lOV dVal aUTl.1V Kat TEVO~, woraUB sich sowohl ihre a.ls
auch ihrer Nachkommen Verbannung erklärt. Denn äTll1o~ gellt
hier wie~m solonischen Amnestiegesetz offenbar auf die Atimie
im weiteren Sinne, welche die Verbannung einschliesst, und Ari­
stoteles bezeichuet das angeführte Gesetz als ein mildes mit Rück­
sicht darauf, dass später auf der KcmiAuO'I~ ,00 blll10u die Todes­
strafe stand. Uebrigens scheint der Al'eopag die Befugniss über
Hocllverräther zu Gericht zu sitzen bis zum Gesetz des Ephialtes
behalten zu haben. Denn als ein Theil der den Ephialtes unter­
stiItzendl<n Intrigue des Themistokles wird es C. 25 erwähnt, dass
er den Areopagiten die Mittheilung machte ön bEtEn Tlvae;; O'U­
vIO',aI1EvOu~ Errl KO,nxAuO'EI Tne;; rrOAlTE1ac;;, und mit dieser An­
nahme stimmt es, dass Epllialtes, wie wir ebendaselbst lesen,
einen Theil der dem Areopag entzogenen Rechte T01e;; blKacrTl1piOle;;
arr€bWKEv. Es wird also wohl ausseI' den Mordprocessen dem
Areopag die Criminalgerichtsbarkeit tibel'haupt entzogen worden
sein; jedenfalls wird sie in eIer systematischen Darstellung der
späteren Verfassung, die Al'istoteles im zweiten Tlleile der 'ITO­
AITE1a TWV 'A8T\vO,iwv gibt, nicht mehr erwähnt.

Was nun die Amnestieerlasse selber betrifft, so werden ihrer
zwei von Aristoteles nur kurz berUlut, der Z1ll' Zeit des Perser­
kriegs erfolgte und der im Lysandrischen Frieden ausbedungene;
eingebender dagegen wird berichtet über den nach Vertreibung
der Dreissig ges.cblossenen Versöhnungsvertrag.

Hinsichtlich des ersten 11eisst es C. 22: arr€b€Ea.v,o rruv,ac;;
TOUe;; WO'TpaKIO'/lEVOUe;; apxov,oe;; <YljJlXibou blU T~V :epEou O'Tpa­
TUXV. Das ist aber kein Beweis daftir, dass diese Amnestie sich
auf die durch Ostra.kismos Verbannten beschränkt habe. Denn
es steht lediglich in Beziehung zu den vorangegangenen Mitthei­
lungen tiber die Anwendung desselben. Aristoteles will nicht
den Inhalt des gesRmmten Amnestiebescblusses mittheilen, den

, Wie sich die~ mit der an mehreren Stellen der Politik (vgl.
R. Schoell de synegoris Att. S. 10, 2) erhaltenen Angabe vereinigen
lässt, dass Solon dem Volke die Aemterwahl und die eU6uvcx verliehen
habe, darauf kann hier um so weniger eingegangen werden, als das
Vel'hältniss der in der Politik über die athenische Verfassung gegebenen
Nacln'ichten zu den' in der 'lToA.l'l'da überlieferten überhaupt einer nähe­
rell Untersuchung bedarf. Vielleicht ist nach Solons Anordnung die
licp€cw;, die sich ja ebenfalls ,;egen die Au er Amtsgewalt der
Behörden richtete, in irgend einer Ji'orm mit er EU6uva zusammen­
gefallen.
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er als solcben ja auch gar nicllt bezeicbnet, sondern nur angeben,
bei welcher Gelegenheit die vorbeI' berichteten Verbannungen
durch das Scherbengericht aufgehoben worden sind, und die ganze
Angabe hält sich durchaus innerhalb des Rallmens seiner früberen
Mittbei!ungen über die VerfasBungsentwickelung. Denn dass die
damalige Amnestie sich auf die aTtJlOi inl weiteren Sinne über­
llaupt erstreckte, ergibt sich ja mit unzweifelhafter Gewissheit
aus dem Psephisma des Patrokleides.

Eine Bezugnal1me auf die im LysamIrischen Frieden ausbe­
dungene Amnestie findet sich bloss C. 34 in den Worten Tuhr bE
TVWPl/lWV 0\ /lEv EV Tlite;; ETatpdme;; OVT€e;; Kat TWV qJulabwv
0\ /lETO: T~V dpllVllV KaT€Ae6vTEe;; OAl'fapxiac; ErrEBU/louv.
Hier ist der pal,titive Genetiv TWV qJulubwv nicl1t dahin zu deu­
ten, dass nur einem Theile der Verbannten die Rticl,kebl' gewährt
worden sei, sondern dass zu der ZeH, wo IJysander mit der Ein­
setzung der Dreissig umging, nur ein Thei! der Verbannten von
der Erlaubniss zuriickzukehren thatsächlich Gebrauch gemacht
hatte oder hatte Gebrauch machen l,önnen. Ein Thei! derselben
war sioherlicll in der Verbannung gestorben; andel'e mochten ab­
warten, biR sich die politischen Verhältnisse in Athen consoIidirt
hatten oder durch anderweitige Umstände zUl'ücl,gehalten werden,
und zu diesen mochte auch Thukydides gehören.

Gellaue Mittheilung gibt Al'istoteles C, 39 iiber den zwischen
den Demokraten im Peiraieus und den Oligarchen in der Stadt
geschlosRenen VerRöhnungsvertrag, Zunächst erfahren wir Näheres
über die den letzteren gewährte Erlaubniss, sich in Eleusis nie­
derzulassen. Die Hauptbestimmungen darüber lauteten nach Ari­
stoteles folgendermassen : TOUe;; ß-OUAO/l€VOUe;; TWV 'A6TjvalWV EV
aCiTEl ~IEivavTwv EtOlKE'iv EXEIV 'EAwCi'iva EiTlTl/lOUe;; ovme;; Kat
lWplOUe;; Kat aihoKpaTopac; Erri 1tiiCilV Kat Ta aUTWV Kap1tOU/l€­
vouC;; •. , . /l11 €tEtvai be. /l~T€ TOle;; 'EAEUCiiV6eEV Eie;; 1'0 aCiTU /l~T€
To'ie;; El< TOU uaTEWe;; 'EAEU(JiVCt!)€ lE.va.I 1tATIV JlUCiTTjPlOlc; EKaTE.­
pOue;; .•.. "'~v b' &1tolpaqJilv €tVai TOle;; ßOUAO/l€VOle;; EtOll<EtV TOle;;
J-lE.V EiTlbll/loualV aqJ' ~e;; avo/l6aW(Jiv TOUe;; ÖpKOUc; bl' Emo:
~Jl€PWV, T~V b' EtolKllaw €ll<O(Ji, TOte;; b' O,1tobll/lOUaIV E1t€IMv
EltI()llJl~aWalV KaTa TUlJTU.. /ltl etE1Vm be apx€lV Jll1bE/ltaV ap­
xitv TWV EV Tlfl aaT€i TOV 'EAEUalvi KaToiKoOvm 1tptV &rrolpa­
<PTjTa.I 1tUAlV EV Tlfl aaTEi KaTOlK€lv. Wir sehen hieraus, dass
die nach Eleusis abgellenden Bürger, obwohl sie in ihrem Rechts­
und Besitzstande erhalten blieben, doch tha.tsächlich so lange von
der Ausübung der politischen Rechte ausgeschlossen waren, bis
sie nach Athen zurückkehrten, indem sie vorher weder zu einem
Staatsamte zugelassen wurden noch, von der Betheiligung an der
Mysterienfeier allgesehen, in Athen verhluen durften 1, Sodann
erfahren wir, dass sowohl fitr die Anmeldung des Abganges als

1 Hier liegt ein directes Zeugniss gegen Grossers Meinung vor,
diese Erlaul)uiss gehöre nioht zum Vertrage.
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auch für die Auswanderung selbst. ein bestimmter Termin festge­
setzt war und eine officielle Liste aer dazu Angemeldeten ange­
legt wurde 1, Es 8chliesst sich an nachstel1eUtle Bestimmung iiber
dieMKal qJOV1KUi: Ta~ hE. hiKUfi; ToD <p6vou EIVal KaHl ni ltlX­
Tpla, €I TI<; TtVU aUToXElpl <&TtOKTElVUnu) €KTIq€1 lEpw(jll~,

durch die offenbar die dem Areopag von den Dreissig entzqgene
peinliche Gerichtsbarkeit 2 wiederhergestellt wirJ.. Die Amnestie
selber wird darauf mit folgenden Worten erwälll1t: TWV hl: rrllp­
d.11hue6nlJv /lnOEVI rrpo<; /lnb€va /lVI1<JtKllKEIVEEE1VaL rrAi)v rrpofi;
TOUe.; TptaKOVTa KaI TOUe.; bEKa KaI TOUe;; EvbEKa KaI. TOUe.; TOU
nElpeuEwe.; apEaVTac;;, /lnbl: TtpO{; Tmhouc;; Eav OIOW<JLV EUtluvac;;,
WOral] siel] die Bestimmung schliesst, dass die gewesenenll'l:!lcht­
haber des Peiraieus vor den dortigen, die übrigen. vor dcn stä<lti­
schen Behörden die Rechenschaft ablegen sollen, Unter den Zehn
sintl offenbar diejenigen zu verstehen, welche nach Absetzlmg
der Dreissig zur Regierung berufen wurden; denn mit den Zehn,
die, wie wir jetzt aus C. 38 erfahren, nach ihrer Absetzung die
Regierung übernahmen, wurde der Versöhnungsvertrag geschlossen:
Xenophon freilich erwähnt die Einsetzung der zweiten Zehn nicht
und ebenso bezeichnet. auch lsokl'. XVlII 5-7 nur eine Regie­
rung der Zehn. Da aber die Angabe des Aristoteles duroh. die
bezügliche Stelle (les von ihm allein genauer überlieferten Ver­
söhnungvertrages gestützt wird, so werden wir ihr kaum den
Glauben versagen können, .Vermuthlich beruht der Umstand, dass
bei Xenuplton und Isokrates zwischen den ersten uml zweiten
Zehn nicht unterschieden wir~, darauf, dass das Regiel'Uugscolle'
gium da.sselbe blieb und nur ein Wecllsel in den Personen eill~

trat. Dadurch nun. dass die Absetzung der ersten Zehu in der
Erzählung Xenophons fehlt, kann es veranlasst sein, <lass bei ihm
in der Ausnahme des Versöhnungsvertrages (Hell. II 4, 38) diese
Zehn nicht mit angeführt werden i sonst müsste man eine durch
gleiehen Wol'tausgang veranh,sste Lücl'6 des Textes annehmen,
die so auszufüllen wäre: amevw be ETd Ta ~aUTWV ~Ka(}TOUt;;

TrXijv TWV TP1IXKOVTa (KUI TWV OEKa) Kat TWV EVO€KU Kal TWV
EV TYJ n €lpatEI apEaVTWV OEKU. Darnaoh wäre denn auch in dem

1 Der Wortlaut der hierauf bezüglichen Stelle cnthiilt ein authen­
tisches Zellgnjss für die durch Grossel' bestrittene Erkläruog Frohbel'­
gers von Lys. XXV fl TWV 'EAEuo'1vuoE d1tOTPCHIJaMEvlUV.

2 Diese Thatsachc ist aus Lys. I 30 TU,! OUCUOTTJpll\l TU,! €t 'ApElou
miTou, U,J Kai miTpt6v €(1T1 Kai tcp' ij~twv d1tOO€OOTCU TOO cpovoO TC!':;
MKa<; otKulE!V zu cl'sehliesscll, und darauf uml nicht lluf die Hel'stelltlllg'
de!' frilhel'en Machtvollkommenheit des Al'eopag wird sich auch C, 35
Kul TOU<;T' 'Ecptu1l.TOU Kai'APXE<1TpUTOU v6l!ou,:; 'tOU<; 1tEpl 'twv' ApE01t{l.­
TtTWV K{l.tlEI1l.0V (ot TptUKOVTU) €E 'ApE{OU mITOU be,dehen. Es ist also
diese Bestimmung i.ibel' die MKa.l CPOV1KUi nicht als eine Einschränkung
der ft)lgenden Amnestiebestimmung zu fassen in dem Sinne, dass diese
sieh nicht auf die Mordprocesse erstreckt hätle; das verbietet sowohl
der Ausdruck der Amuestiebestimmung (man würde dann TWV oe a1l.1I.lUv
napEATJAU60TlUV erwarten) als auch das Beispiel des MeJetos bei An­
dok. I 94.
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Bürgereide bei Andok. I 90, wenn er nicht uuvo]Jstiindig citiren
soll, zu ergänzen: KO,I Oll IlVl1O'tKaK~aw TWV TtOAtTWV oubEvl TtAtlV
,wv TptaKOvm (Kcll TWV bEKa) KUI ,wv €vbEKa (Kai TWV EV
ITElpatEl dpMvTWV bEKo') K. T. A. Ausaer dieser Ergänzung mei­
ner Darstellung bedarf hier nur noch meine Aeuaserung, classclie­
jenigen, welche 8ich nach Eleusis begaben, auf die IVohlthat cles
Versöhnungsvertrages verzicl1tet hätten, einer Beriohtigung. Das
war, wie wir aus Aristoteles ersehen, nicht der Fall; die Be­
stimmungen desselben, namentlich die Amnestie, blieben in ihrem
vollen Umfange auch rUr sie bestehen; aber in Eleusis selber
konnten sie sich in eine compromittirellde Verbindung mit den
Dreissig einlassen und sich an den Rüstungen derselben (Xen.
Hell. Ir 4, 43) betheiligen, und auch von ihnen mochten dann,
als die Athener mit ihrem ganzen Aufgebot heranrückten" solche,
welche dem Ausgange des bevorstellenden Kampfes nicht trauten,
ihr Heil in der Flucht suchen. Des eigentlichen nach dem Zuge
nach l<jleusis von Staatswegen erlassenen Amnestiebeschluss6s ge­
denkt Äristoteles ebenso wenig wie des Zuges selber, sondern er­
wähnt nur den Friedensschluss C.40 in folgender Weise: btEAU­
8tlO'O,V be Kai 1TPO<;; TOV<;; EV 'EAEUO'lVl EEoIK~O'av,a<;; lT€l Tp\-rtV
/lETn TfJV EtOLK110W E1Tl =evUlVETOU apxovTo<;;. Offenbar hat er
sich deshalb hierauf beschränkt, weil jener Beschluss im Wesent­
Hehen nur den Ve1'Böhnungsvertrag bestätigte, und es darf hier­
aus ebenso wenig eine weitere Folgerung gezogen werden als
dAraus, dass er auch den GesammtinlU1.1t der zur Zeit des Perser-

erlassenen Amnestie anzufUhren unterlässt und sich be­
der im Lysandrischen Frieden ausbedungenen damit 1e-

die ThatSll.ohe anzuführen, dass zur Zeit, wo Lysander die
~illeetzlllDg der betrieb, ein Thei! der Verbannten· zurück­
gekehrt war. Eine werthvolle Vermehrung unsel'er bisherigen
Kenntniss gewährt uns aber Al'istoteles an diesel' Stelle durch
die Angabe, daee der eleusillisclle Friedensvertrag erst 2 Jahre
nach dem Versöhnungsvertrage unter dem Archon Xenänetos
(401/0) stattfand, während man bisher nur eine Zwischenzeit von
einigen l\lonaten annallm 1. In dem bei Ändok. I 91 erhaltenen
Eide, den der Rath auf Grund des Ämnestiebeschlusses zU leisten
hatte, habe ich €vbetEt<;; und UTtUTWT~ als verschie,dene Arten
die ÜcranEAlU einzubl'ingen betrachtet und glaube dafür bei
Aristoteles eine Bestätigung zu finden. C. 40 ist nämlich von
einem Schritte die Rede, den Archinos that, um Uebertretungen
der Amnestie zu hindern. Wb' lesen daselbst Folgendes: Kat
TpLTQV (bOKEt 1tOAlTEUO'O,cr8m KaAW~), E1TEl Tl<;; l1pEaTo TWV KaTE­
hl1Aue6TWV IlV110'1KaKElV,' d 1T ara r Wv TOUTOV E1tl T~V ßouMv Kai
TtELO'U<;; aKplTov a1TOKTElVaI. Ieh erkenne hier eine be~m Rathe
in der Form der U1ta"j'wTTt eingebrachte ElO'aHÜLa. Dagegen
spricht nicht Ci KPIT0 V U1tOKTElVm j denn dies heisst so viel wie

1 Nun ha.t es erst reeht keine Schwierigkeit, die 25. Rede des Ly­
sia.s in diese Zwischenzeit zu verlegen.
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zn Anfang von C. 45 aVEu OlK(laTJWlOU 'fVwaEw~, wie es denn
in demselben 'Sinne auch in dem Volksbeschluss tiber die Chal­
kidier CCIA IV 27 a Z. 9. Dittenb. Syll. 10 Z. 10) und bei Pseudo'
Plat. Axiocb. 368 e gebraucht illt 1. Dass es sich aber hier um
eine da(X,"fTEMa handelt, folgt aus C. 45. Hier wird Ilämlich mit·
getheilt, dass aus Anlass eines bestimmten Falles, wo der RaUI
ein 'l'odesurtbeil gefällt hatte, ö b~MO<;; &cpElAETO 1:n<;; ßouAij<;; 1:0
80,'110,1:00'11 KO,l bEtV KO,l XP~',l(Xal l:YlJ.lIoOV, Kal vopov li8ETO, av
Tlvo<;; &blKEt'll l] ßOUA11 KamT'IIlp li l:THHW(1J;I, TU<;; KamTvwaEl<;;
Kal T(1<;; tltll:llPlwaEl<;; ElaaTElV TOU<;; 8Ea1l08em<;; EI<;; TO blKU­
crT~P10V Kul 0 Tl U'II 0\ blKUcrTUl \jJllCPlaw'llTCu TOU1:0 KUPlOV EtV<ll.
Es wird dann hinzugefUgt, dllSS die meisten Klagen gegen Beamte
in dieser Weise an den Rath gebraoht wiirden und dass es auoh
Privatpersonen zustehe, eine Me I d e k lag e beim Rathe gegen
sie einzubringen (E 1a u TTeA]I. E 1v). Der Rat]1 hat also friiher·
Todellurtheile ausgesprochen in Folge ein 61' bei j]lm angebraohten
dcrU"fTEMa, nnd so wird also auch die von Archinos ausgeÜbte
&rruTwT~, die ein Todesurtheil des Raths zur ~"o]ge hatte, zum
Zweck der daa"fTEMa stattgefunden haben 2. Auf andel'weitige
Aufschliisse, die wir aus C. 45 tiber <He ElllaHEAlU gewinnen,
einzugehen ist Dicht dieses Ortes.

Beztiglich der Reohensohaftsablage ergibt sich aus den in
C.48 und 54 dariiber vorfindlichen Angaben, obwohl Rie in eini·
gen Punliten die bisherigen Anschauungen bericMigen, doch nichts,
wodurch ich veranlaflst werden könnte, meine Au:lfassung der rrp0(J­
TatEl<; 3 und ~TTUat im Psephisma des Patroldeides zu ändern,
Aristoteles besprioht bier nur die auf die ordentliche AmtsthäHg­
keil. der Behöl'tlen Eu8u'IIU und berUcksiohtigt nicht die
Kcml wilcpuJ'Ma übertragenen oder übernommenen rrpocr-ratEl<;;,
deren Controle ja auch nicht unter die ordentliche Amtsthätiglteit
des LogistenoolJeginms fiel, sondern für jeden Fall besondel's be­
stimmt und angeordnet wurde.

MUnstel'. J. M. S ta h L

1 Vgl. hiertiber meine Abhandlung de sociOl'um AtlI. iudiciis (Vor­
ll'sungsverz. von Mtinster 1881) S. 21 f.

2 Wenn dem so ist, dann ist natürlich dem Rath die Bcfugniss
Todesurtheile zu fällen, erst nach jenem Vorgehen des Archinos ent­
zogen worden. Dazu stimmt es, wenn Eumelides, der C. 45 fiir den
vom Rath zum Tod verurtheilten Lysimschos eintritt, der von Pseudo­
Demosth. XLIX 11 genannte ist, de511en Lebenszeit vor den Archon
SokraHdes (374/3) fällt Iv!!!. § 6), und Lysimachos der bei Xen. Hell.
II 4, 8 erwähnte Hipparch. Vielleicht hängt die Beschränkung der Straf·
befugniss des Raths mit der Einfilhrung des V6~LOC; EloaTTE~TIl(6C; zu·
sammen.

8 Wenn ich S. 258, 2 gegen Blsss' Aellderuugsvorschhlg 1TpOI1KCl.­
TCl~AJ1Il(lTCl bemerkt habe, mit Zollpächtern hätten die Euthynen nichts
zu thun gehabt, so bin ich von der Voraussetzmig ausgegangen, dass
er die npooKClTaßA1lIl11Tll im Sinne Böckhs hat, dessen Mei­
nung ich iibrigeus selbst nicht theile.




